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Einleitung.

Der 1. Januar 1900 brachte ein einheitliches 
bürgerliches Recht unb ein reichsrechtlich geordnetes 
Verfahren in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, mit Einschluß der Grundbuchsachen. 
An diesem Tage schloß sich auch die Lücke, die in 
den reichsrechtlichen Vorschriften über die streitige 
Gerichtsbarkeit bisher noch vorhanden war: auch 
für die Zwangsversteigerung und die Zwangsver- 
waltung trat nun eine einheitliche reichsgesetzliche 
Ordnung in Kraft. Nur das Kostenrecht blieb von 
der Reichsgesetzgebung dieses Mal nahezu unberührt. 
An die deutschen Prozeßordnungen, die am 1. Ok
tober 1879 Geltung erlangten, knüpfte sich das 
deutsche Gerichtskostengesetz, das für das ganze 
Reichsgebiet die Kosten in streitigen Rechtssachen 
einheitlich regelte. Die Reichsgrundbuchordnung 
und das Gesetz über die Angelegenheiten der frei- 
willigen Gerichtsbarkeit wurden jedoch von einem 
Reichsgesetz über die Kosten dieser Angelegenheiten 
nicht begleitet, obschon ein zwingender Grund für 
die Selbstbeschränkung, welche sich die Reichsgesetz-
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gebung gerade in diesem wichtigen Punkte auferlegt 
hat, nicht ersichtlich ist. Denn wenn auch die jetzt 
erreichte Rechtseinheit gerade in den: Verfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit und namentlich in 
Grundbuchsachen sich mehr aus die Grundmauern 
des gesetzgeberischen Gebäudes beschränkt und die 
Durchbildung des Baues im einzelnen den er
gänzenden Vorschriften der Landesgesetzgebungen 
und der Landesjustizverwaltungen überläßt, so hätte 
doch nichts im Wege gestanden, auch ein etwaiges 
Reichskostengesetz auf die Grundlinien zu beschränken 
und die weitere Ausgestaltung innerhalb des reichs
rechtlich festgestellten Rahmens den Ausführungs
gesetzen der Einzelstaaten zu überlassen.

Es ist aber bei der landesgesetzlichen Regelung 
der Kosten für die Geschäfte der freiwilligen Ge
richtsbarkeit sowie für die Liegenschaftsvollstreckung 
verblieben. Natürlich bedurfte das Pr. GKG. üi 
vielen Punkten der Änderung und der Ergänzung, 
es mußte vor allem dem Sprachgebrauche der 
neuen Gesetzgebung angepaßt und durch Streichungen 
oder Zusätze mit dem neuen Rechtszustande in Ein
klang gebracht werden. Obschon diese Änderungen 
fast durchweg nur formaler Natur sind, erschien es 
doch nach den Erfahrungen, die man mit dem Flick
werke der Novellengesetzgebung früher gemacht hatte, 
unabweisbar, der Praxis wiederum einen voll- 
ständigeu, gereinigten und alle Änderungen in sich 
aufnehmenden Text des Gesetzes zu bieten.



Einleitung. 17

Zur Erreichung dieses Zieles hat man aber einen 
sonderbaren Umweg eingeschlagen. Den beiden 
Häusern des Landtags ist nicht etwa der neue 
Gesetzestext, wie er sich unter Berücksichtigung aller 
Änderungen ergab, zur Beschlußfassung vorgelegt 
worben. Man hat auch nicht einmal eine einheitliche, 
alle Änderungen umfassende Novelle zum Pr. GKG. 
aufgestellt. Vielmehr sind die Zusätze und Ab
weichungen von dem bisherigen Gesetzestexte in 
drei Massen von ungleichem Umfange zerlegt 
und drei verschiedenen Gesetzen anderen In
halts als Anhängsel einverleibt worden. Demnächst 
hat der Justizminister auf Grund gesetzlicher Er
mächtigung die so zerstreuten Vorschriften wieder 
gesammelt und in einer amtlichen Bekanntmachung 
des sich «ad) ihnen ergebenden neuen Gesetzestextes 
zusammengestellt.

Diese Entstehungsgeschichte des vom 1. Januar 
1900 ab geltenden Kostengesetzes beruht auf den 
nachfolgenden gesetzlichen Vorschriften:

I. Artikel 8<> des 3?r. Ausfü-ruugsgesehes zum 
Bürgerliche« Heletzvrrche vom 20. September 1899. 

(GS. S. 177).

Artikel 86.
tz 1. Das Preußische Gerichtskostengesetz vom 25. Juni 

1895 (Gesetz Zamml. S. 203) wird dahin geändert:
I bis XXXXIX (Änderungen zu den §§ 1 bis 56, 

73 bis 116, 123 bis 135 des Pr. GKG.). 
S i m v o n, Preutz. Gerichtskostengesetz. 4. Ausl. Z
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§ 2. Der Justizminister wird ermächtigt, den Text 
des Preußischen Gerichtskostengesetzes, wie er sich aus 
den tut §. 1 sowie in dem Ausführungsgesetze zur Grund
buchordnung vorgesehenen Aenderungen ergiebt, unter 
fortlaufender Nummernfolge der Paragraphen und unter 
Herstellung einer einheitlichen Schreibweise durch die 
Gesetz-Sammlung bekannt zu machen. Hierbei ist den Ver
weisungen auf die Vorschriften der Civilprozeßordnung 
dieses Gesetz in der Fassung des vom Reichskanzler im 
Reichs-Gesetzblatte für 1898 S. 410 veröffentlichten Textes, 
den Verweisungen auf die Vorschriften des Preußischen 
Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit dieses Ge
setz in der endgültig festgestellten Fassung zu Grunde 
zu legen. Als besondere Paragraphen sind einzuschalten 
die Bestimmungen des §. 17 Abs. 4 hinter §. 21, die Be
stimmungen des letzten Absatzes des §. 81 hinter §.81. 

Soweit in anderen Gesetzen auf Vorschriften des 
Preußischen Gerichtskostengesetzes verwiesen ist, treten die 
entsprechenden Vorschriften des durch den Justizminister 
bekannt gemachten Textes an die Stelle.

II. Artikel 44, 45, 46 des Ar. Ausführungs
gesetzes zum Aeichsgesetz üver die Zwangsverstei
gerung und die Zwangsverwattnng vom 23. Sep

tember 1899. (GS. S. 291.)
Artikel 44.

Das Gesetz, betreffend die Gerichtskosten bei Zwangs
versteigerungen und Zwangsverwaltungen von Gegen
ständen des unbeweglichen Vermögens, vom 18. Juli 1883 
(Gesetz-Samml. S. 189) wird dahin geändert:
I bis IX. (Änderungen zu §§ 1 bis 12 des Gesetzes 

v. 18. Juli 1883).
Artikel 45.

Die §§. 117 bis 121a und der §. 122 Abs. 1 des 
Preußischen Gerichtskostengesetzes vom 25. Juni 1895
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(Gesetz-Samml. S. 203) fallen weg. Im 122 Abs. 2 
werden die Worte „oder Genehmigung" gestrichen und 
die Worte „der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche 
Vermögen" durch die Worte „der Zwangsversteigerung, 
der Zwangsverwaltung oder der Zwangsliquidation" er
setzt. Der 8. 114 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(siehe jetzt § 119 Abs. 1 des neuen Textes).

Artikel 46.
Der Justizminister wird ermächtigt, bei der Bekannt

machung des neuen Textes des Preußischen Gerichts
lostengesetzes die 88- 1 bis 11 des Gesetzes vom 18. Juli 
1883 und die 8§. 121b, 122 des Preußischen Gerichts- 
kvstengesetzes in den zweiten Theil des letzteren Gesetzes 
als zweiten Abschnitt unter der Ueberschrift „Zwangs
versteigerung und Zwangsverwaltung von Gegenständen 
des unbeweglichen Vermögens. Zwangsliquidation einer 
Bahneinheit." aufzunehmen. Hierbei sind die §§. 121b, 
122 des Preußischen Gerichtskostengesetzes hinter den 
88- 1—8, 10, 11 des Gesetzes vom 18. Juli 1883 und 
der 8- 9 des letzteren Gesetzes am Schlüsse des Abschnitts 
einzustellen. Die 88. 114—116, 122a, 123 des Preußi
schen Gerichtskostengesetzes erhalten als erster Abschnitt 
des zweiten Theiles die Ueberschrift: „Allgemeine Be- 
stimmungeu".

1H. ArtUel* 30 des I"r. Aussüljrungsgesehes zur 
Hrundvuchorduung v. 20». September 1899. 

(GS. S. 307).

Artikel 30.
Das Preußische Gerichtskostengesetz vorn 25. Juni 1895 

(Gesetz-Samml. S. 203) wird dahin geändert:
I bis XI (Änderungen der §§ 56 bis 72 des 

Pr. GKG,).



20 Einleitung.

Auf Grund der gesetzlichen Ermächtigung hat 
der Justizminister durch die Bekanntmachung vom 
6. Oktober 1899 (GS. S. 325) den Text des Preußi
schen Gerichtskostengesetzes neu festgestellt. Die 
Fassung dieser amtlichen Bekanntmachung liegt der 
vorliegenden Ausgabe des Gesetzes zu Grunde. 
Ihre Abweichungen von der bisherigen Fassung 
sind durch Sperrdruck der entsprechenden Stellen 
hervorgehoben und, soweit es erforderlich schien, in 
den Noten erläutert. Wesentliche Änderungen der 
Kostensätze finden sich eigentlich nur an zwei 
Punkten: die Gebühr für Beglaubigung einer Ab
schrift ist durch einen Höchstbetrag begrenzt und die 
Gebühr für Auszüge und Bescheinigungen ans dem 
Handelsregister ist für den Fall der wiederholten 
Erteilung auf den festen Satz von l Mark be
stimmt. Durchgreifendere Änderungen finden sich 
dagegen in der Sprache und in der Schreib
weise des Gesetzes, die der Sprache und Schreib
weise des BGB. und seiner Nebengesetze angepaßt 
worden sind. Die amtliche Zusammenstellung dieser 
„Sprachregeln des BGB." ist abgedruckt bei 
Neumann, Handausgabe des BGB. 3. Ausl. Bd. 1 
S. 6 ff. Abgesehen von diesen mehr äußerlichen 
Änderungen der Schreibweise hat die neue Fassung 
des Kostengesetzes natürlich überall die durch die 
neue Gesetzgebung festgestellten Kunstausdrücke aus
genommen und an die Stelle der bisher gebräuch
lichen Bezeichnungen gesetzt, z. B. „Erbschein" statt



Einleitung. 21

„Erbbescheinigung", „Verfügung von Todeswegen" 
statt „letztwillige Verfügung", „Zuschlagsbeschluß" 
statt „Zuschlagsurteil", „elterliche Gewalt" statt 
„väterliche Gewalt", „Beurkundung einer rechts
geschäftlichen Erklärung" statt „Aufnahme", „frei
willige Gerichtsbarkeit" statt „nichtstreitige Gerichts
barkeit".

Endlich ist aber auch die Paragraphenbezifferung 
des Gesetzes geändert, Fn der vorliegenden Aus
gabe sind deshalb die bisherigen Paragraphen
zahlen den Ziffern der neuen Zählung in Klammern 
beigefügt; eine vergleichende Übersicht der alten und 
der neuen Zählung ist auf Seite 23 ff. abgedruckt.

Die neue Fassung des Pr. GKG. legt aus
schließlich den Rechtszustand zu Grunde, wie er sich 
nach dem Inkrafttreten des BGB. und, insoweit 
Liegenschaftsrechle in Frage kommen, nach der 
Anlegung des Reichsgrundbuchs gestalten 
wird. Es nimmt mithin keine Rücksicht auf die 
Fälle, in denen nach den Übergangsvorschriften 
des BGB. und seiner Nebengesetze noch Sähe des 
älteren materiellen Rechtes zur Anwendung kommen 
können oder bis zur Durchführung der Grundbuch
einrichtung noch Geschäfte nach den partikulären 
Vorschriften über das Grundeigentums- und Hypo
thekenwesen zu erledigen sind. Für diese Fälle 
beschränkt sich der 8 143 der neuen Fassung auf 
folgende Bestimmung:
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„Soweit nach Uebergangsvorschriften noch Geschäfte 
Vorkommen, für welche in diesem Gesetze keine Be
stimmungen getroffen sind, bleiben die bisherigen Vor
schriften maßgebend. Die Vorschriften über die Kosten 
der ersten Anlegung der Grundbücher bleiben bis zu 
dem Zeitpunkt in Kraft, zu welchem das Grundbuch als 
angelegt anzusehen ist."

Alle jene Vorschriften von nur partikulärer Be
deutung, insbesondere die 88 69 bis 72, 118 bis 121 
nebst den Anlagen A und B des bisherigen Ge
setzestextes, die hiernach noch auf Jahre hinaus 
angewendet werden können, sind gleichwohl in der 
neuen Fassung gestrichen. Sie sind auch in die 
vorliegende Ausgabe nicht mitaufgenommen und es 
muß, soweit ihre Anwendung erforderlich wird, 
lediglich auf die zweite Auflage dieses Buches ver
wiesen werden.



-tk-ltichende Abergcht
der Paragraphen des Preußischen Gerichtskosten-
gesetzes in der neuen und in der alten Zählung.

Neue Alte Neue Alte
Zählung Zählung Zählung Zählung

1 1 26 25
2 2 27 26
3 3 28 27
4 4 — 28
5 5 29 29
6 6 30 30
7 7 31 31
8 8 32 32
9 9 33 33

10 10 34 34
11 11 35 35
12 12 36 —
13 13 37 36
14 14 38 37
15 15 39 38
16 16 40 39
17 17 — 40
18 18 41 41
19 19 42 42
20 20 43 43
21 21 44 44
22 (17 Abs. 4) 45 45
23 22 46 46
24 23 47 47
25 24 48 48
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Neue Alte Neue Alte
Zählung Zählung Zählung Zählung

49 49 81 81
50 50 82 (81 Abs 4)
51 51 83 82
52 — 84 --
-- 52 s 5 —
53 53 — 83
54 54 86 84
55 87
56 55 88 85
57 56 — «6 U 87
58 57 89 88
59 58 90 89
60 59 91 90
61 60 92 91
62 61 93 90 Ät's 3)
63 62 94 —
64 63 95 92
65 64 96 93
66 65 97 94
67 66 98 95
08 66 a 99 —
69 67 100 --
70 68 — 96 u 97
— 69—72 101 98
71 73 102 -
72 74 103 99
73 75 104 100
74 76 — 100a
75 77 (112) 101
76 - 105 102
77 — 106 103
78 78 107 104
79 79 108 105
80 80 109 106



HO
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

(134)
(135)
123
124
125
126
127

Vergleichende Übersicht 26

Alte 
Zählung

Alte
Zählung

Neue
Zählurq

Neue 
Zählung

— 128 (5 G.v. 18./7.83)
107 129 (6 G.v. 18./7.83)

(101) 130 (7 G.v 18./7.83)
108 131 (8 G.v. 18./7.83)
109 132 (10G.V.18./7.83)
HO 133 (11 G.v. 18/7.83)
111 134 (121b)
112 135 (122 Abs. 2.
113 136 (9"G.v.l8/7.83)
114 137 124
115 138 125
116 — 126
— 139 127

117— 12h 140 128
121b 141 129
122 — 130
123 142 131
— 143 132

(2 G.v. 18./7.S3) 144 133
(,3®.d. 18./7.S3) 145 134
14G v 18J7.S3) 146 135



preußisches Gerichtskostengeseh 
vom 25. Juni 1895 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. Oktober 1899.

(Gesetz-Sammlung 1899 Nr. 32 S. 326—373, ausgegeben 
zu Berlin am 13. Oktober 1899).

Erster Heit. 
Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit.
Den Gegensatz zur freiwilligen Gerichtsbarkeit 

bildet die streitige Gerichtsbarkeit (Teil II) und bie Justiz
verwaltung (§ 145). Unter die freiwillige Gerichtsbarkeit 
fallen alle in den Abschnitten zwei bis acht des ersten 
Teils behandelten Gegenstände (vgl. FGG. und Pr.FGG ).

Erster Abschnitt.

Allgemeine Kestimmungeu.
Verpflichtung zur Kostenzahlung.

1. Zur Zahlung der Kosten ist, soweit nicht in 
diesem Gesetz ein Anderes bestimmt ist/ derjenige 
verpflichtet, durch dessen Antrags die Thätigkeit des 
Gerichts veranlaßt3 ist, und bei Geschäften, welche
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von Amtswegen betrieben werden, derjenige, dessen 
Interesse dabei wahrgenommen wird? Soweit 
ein Betheiligter zur Tragung der Kosten 
des Verfahrens verurtheilt ist/ trifft auch 
ihn die Zahlungspflicht.

1 Sonderbestirnmungen: Erhebung aus dem 
Nachlasse § 3; Beweisaufnahme über den Wert eines 
Gegenstandes 8 24; Versteigerungen 8§ 46, 47; Be
urkundung eines Rechtsgeschäfts in fremder Sprache § 55; 
handelsrechtliches Ordnungsstrafverfahren 8 103; ver
eitelte Termine 8 111.

2 „Antragsteller" ist bei Urkunden über Rechtsgeschäfte 
jeder, dessen Erklärung aufgenommen oder dessen Unter
schrift beglaubigt wird (Begr. 64); z. B. auch der zum 
Testamentsvollstrecker Ernannte, der das Amt ablehnt 
und dadurch die Kosten veranlaßt, welche durch die Ent
gegennahme feiner Erklärung bei dem Nachlaßgericht er
wachsen (BGB. 8 2202): Iohow Bd. 23 S. B 37. Aus 
FGG. 8 168 Satz 2 folgt, daß im Urkundswesen der 
Erklärende Beteiligter, also Partei, ist, selbst wenn er 
seine Erklärung als Vertreter im fremden Namen ab
gibt. Nicht als Antragsteller haftet derjenige, dessen Er
klärung nur gelegentlich der Vornahme des Geschäfts 
mit beurkundet wird, z. B. der Bieter bei einer Ver
steigerung, der Aktionär 6eint Generalversammlungs- 
protokolle, der Wechselschuldner bei der Protesterhebung 
(Mügel S. 24 N. 2).

Wer nur eine von Amtswegen zu übende Gerichts
tätigkeit anregt, gilt nicht als Antragsteller (KB. 1); 
Beschwerde eines Unbeteiligten im Interesse des Mündels: 
Iohow Bd. 5 S. 3; Bd. 6 S. 3. Vgl. auch § 95. An
träge der Handelskammern und der kaufmännischen Kor
porationen in Registerangelegenheiten: Allg. Vers. v. 
16. November 1899 (JMBl. S. 347).
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Wer die Testamentseröffnung beantragt, ist Zur Zah
lung auch derjenigen Kosten verpflichtet, welche durch die 
dem Gericht obliegende Benachrichtigung der in dem 
Testamente Bedachten entstehen: Johow Bd. 17 S. 129.

3 Handelt der Antragsteller als Vertreter für einen
Dritten, so entscheidet das bürgerliche Recht, ob nur der 
Machtgeber oder nur der Vertreter oder beide neben ein
ander für die Kosten hasten (BGB. 164—180). Im
Urkundswesen bleibt aber die Vertretersteüung ohne 
Einfluß auf die Kostenhaftung (oben R. 2). Ein Ver 
tretet ohne Vertretungsmacht <falsua procurator) hastet 
persönlich: Johow Bd. 3 2. 191. Testamentsvollstrecker: 
Johow Bd. 13 S. 142; Bd. 12 S. 150.

Wer, ohne „Vertreter" Zu fein, mit Wirkung für ein 
fremdes Vermögen handelt, wie der Konkursverwalter, 
Nachlaßverwalter, Zwangsverwalter, haftet nicht persön
lich ; Kostenschuldner ist die Vermög ensmässe, für die 
der Handelnde in feiner Parteistellung kraft Amtes auftritt.

4 Die ZahlungSpflicht für den Stempel bestimmt sich 
nach den Stempelgesetzen: $ 30; PrStG § 12.

Liegt die Tätigkeit des Gerichts lediglich im üstent- 
lichen Interesse, so entfällt die ZahlungSpflicht (Mngel 
S. 25 N. 7). Beschwerden in Bormundschaftssachen, die 
zum Besten des Mündels erhoben werden, sind ge
bührenfrei: Johow Bd. 18 S. 129 und unten 88 94, 95.

5 Eine Verurteilung in die Kosten findet nur aus
nahmsweise statt: 88 24, 103 (vgl. dagegen D. GKG. § 86). 
Die Verurteilung zur Kostenerstattung an einen Mit
beteiligten begründet aber nach Satz 2 zugleich die 
ZahlungSpflicht gegenüber der Staatskasie. Diese Ver- 
urteilrmg ist jetzt in den nachstehenden Vorschriften näher 
geregelt:

Artikel 9—14 und 16 des Pr. Gesetzes über die 
freiwillige Gerichtsbarkeit v. 21. September 1899 
(GS. S. 249)
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Artikel 9. Sind an einer Angelegenheit der frei
willigen Gerichtsbarkeit mehrere Personen betheiligt, so 
kann das Gericht bei der von ihm zu treffenden Ent
scheidung auf Antrag einen Betheiligten verurtheilen, die
jenigen Kosten des Verfahrens ganz oder theilweise zu 
tragen, welche er durch ein unbegründetes Gesuch, einen 
unbegründeten Widerspruch oder eine unbegründete Be
schwerde, durch vorzeitiges Anrufen des Gerichts, durch 
eine Versäumung oder durch grobes Verschulden ver
anlaßt hat.

Zu den nach Abs. 1 zu erstattenden Kosten des Ver
fahrens gehören die Gebühren und Auslagen, welche 
durch die Zuziehung eines Rechtsanwalts entstanden sind, 
nur insoweit, als die Zuziehung nach dem Ermessen des 
Gerichts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder 
Rechtsvertheidigung nothwendig war.

Artikel 10. Wird eine gerichtliche Festsetzung des 
Betrags der Kosten erforderlich, zu deren (Ästattung ein 
Betheiligter auf Grund der Artikel 9, 16 verurtheilt 
worden ist, so erfolgt sie durch das Gericht erster Instanz. 
Im Falle des 8 1875 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz
buchs erfolgt die Festsetzung durch den Vorsitzenden des 
Faurilienraths.

Zur Berücksichtigung eines Ansatzes genügt, daß er 
glaubhaft gemacht wird.

Artikel 11. Findet gegen die Entscheidung in der 
Hauptsache die sofortige Beschwerde statt, so kann auch 
die Entscheidung über die Verpflichtung zur Tragung der 
Kosten sowie die Kostenfestsetzung nur mit der sofortigen 
Beschwerde angefochten werden.

Die Kostenfestsetzung kann selbständig mit der weiteren 
Beschwerde nur angefochten werden, wenn die Beschwerde
summe den Betrag von fünfzig Mark übersteigt.

Artikel 12. Ergeht nach der Kostenfestsetzung eine 
Entscheidung, die den Werth des Gegenstandes des Ver
fahrens festsetzt, so ist, falls diese Entscheidung von der
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Werthberechnung abweicht, welche der Likostenfestsetzung zu 
Grunde liegt, auf Antrag die Kostenfestsetzung entsprechend 
abzuändern. Ueber den Antrag entscheidet das Gericht 
erster Instanz.

Artikel 13. Wird eine in Betreff der Kosten er
gangene Entscheidung abgeändert, so ist der Betheiligte 
auf Antrag zur Erstattung der ihm auf Grund der Ent
scheidung ztwiel gezahlten Kosten zu verurtheilen.

Artikel 14. Aus der gerichtlichen Kostenfeftsetzung 
sowie aus der Entscheidung, durch die ein Betheiligter 
zur Erstattung der ihm zu viel gezahlten Kosten ver- 
urtheilt wird, findet die Zwangsvollstreckung nach den 
Vorschriften der Civilprozeßordnung statt.

Artikel 16 Abs. 1. Bei der Festsetzung einer Ordnungs
strafe ist der Betheiligte zugleich in die Kosten des Ver
fahrens zu verurtheilen.

Gesammthastnng.
2. Mehrere Kostenschuldner haften als Gesammt- 

schuldner.'
Stehen auf Seiten einer Partei mehrere in 

Rechtsgemeinschaft befindliche Personen, so hasten 
dieselben für die Kosten nach Verhältniß ihres An
theils und, soweit ein bestimmter Antheil nicht zu 
ermitteln ist, nach Kopftheilen.

Sind durch besondere Anträge eines Betheiligten 
Mehrkosten2 entstanden, so fallen diese Kosten ihm 
allein zur Last.

1 Anders für die streitige Gerichtsbarkeit: $ 100 
der CPO. verweist auf das bürgerliche Recht (BGB. 
§§ 420 ff.); wegen der Liegenschaftsvollstreckung vgl. 
8 133. Haftung der Miterben: 8 3. Bei einer Auf
lassung (§ 58 Nr. 1) haftete nach früherem Rechte nur
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der neue Eigentümer, weil nur dieser den Antrag stellte, 
ihn als Eigentümer einzutragen. Jetzt kann den Ein
tragungsantrag sowohl der Veräußerer wie der Er
werber stellen (GBO. 8 13); wer den Antrag gestellt 
hat, haftet für die Kosten der Eintragung; für den 
Stempel haften dagegen beide Teile (Mügel S. 190 
N. 13); die Auflassung als solche ist gebührenfrei.

Das Gesamtschuldverhältnis ist nach BGB. 88 421 ff. 
zu beurteilen: Unterbrechung der Verjährung wirkt nur 
gegen den Einzelnen; soweit ein Rückgriffsanspruch unter 
den Beteiligten besteht, geht die Kostenforderung auf den 
Leistenden über, und zwar mit den von der Gerichtskaffe 
erworbenen Hypotheken und Pfandrechten: BGB. 8 401.

2 Namentlich Schreibgebühren (D. GKG. 8 86 Abs. 2) 
für besonders beantragte Abschriften (Bgr. 65), aber auch 
Gebühren, z. B. die Zusatzgebühr für Erklärungen in 
fremder Sprache: 8 55. Bei zusammengesetzten Ge
schäften haftet jeder, soweit sein Antrag oder sein Interesse 
(8 1) reicht.

Nicht anwendbar auf die Haftung für den Stempel: 
PrStG. 8 12.

Erhebung aus der Muffe.

3. Die Kosten der Eröffnung einer Ver
fügung von Todeswegen, der Sicherung 
des Nachlasses, einer Nachlaßpflegschaft 
und der Jnventarerrichtung können aus dem 
Nachlaß entnommen werden.' Für die Zahlung 
der Kosten haften die Erben nach den Vor
schriften über Nachlaßverbindlichkeiten?

Für die Kosten der Theilung von Ver- 
mögensmassen^ haften die Antheilsberech- 
tigten als Gesammtschuldner.
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Die einem Erben oder einem Antheils- 
berechtigten zu stehende Gebührenfrei he it^ 
entbindet ihn nicht von der Entrichtung 
der in den Abs. 1,2 bezeichneten-Gebühren.

1 Es sind dies die Kosten, die im Konkurse als Masse
schuld gelten: KO. § 224 Nr. 4. Das Gleiche gilt von 
den Kosten eines Aufgebots der Nachlaßgläubiger. Die 
Kosten für Erteilung eines Erbscheins sind nicht nur von 
demjenigen zu tragen, der den Antrag gestellt hat, sondern 
von allen, denen die Erbmasie zufällt: Iohow Bd. 18 
©. 119.

2 BGB 1975 ft. Mehrere Erben haftet! als Ge
samtschuldner: Abs. 2 (BGB. r- 2058t. Hier also keine 
Haftung des Antragstellers als solchen 1): dieser haftet 
jedoch für unbegründete oder zurülkgeuommene Anträge: 
S 109 ?kr 2 (Bgr 66).

3 FGG. 86 ff. (Nachlast), 99 (Gesamtgnt einer 
ehelichen oder einer fortgesetzten Gütergemeinschaft); vgl. 
Pr. FGG. Art. 19 ff. Gesellfchaftsvermögen: BGB s 733 : 
Gemeinschaft nach Bruchteilen. BGB. 8 755.

4 Ausnahme von den Vorschriften im $ 8. 

Übernahme der Koftenpflicht.
4. Hat Jemand durch eine vor Gericht ab

gegebene oder dem Gerichte mitgetheilte Erklärung 
die Kosten übernommen, so haftet er neben dem zur 
Zahlung Verpflichteten als Gesammtschuldner'

I D. GKG. § 86 Abs. 1 Der nach dem Gesetze zur 
Zahlung Verpflichtete wird jedoch nicht, wie dort (D 
GKG. § 88) bloßer Zweitschuldner; die Kaffe kann sich 
vielmehr auch sofort an diesen halten. Wichtig bei 
bekannter Zahlungsunfähigkeit deS Übernehmenden
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(Bgr. 66). Die Übernahmeerklärung wirft alS einseitiger 
Berpflichtungsakt, sie bedarf nicht der Annahme,- ihre 
Rechtswirksamkeit hängt jedoch von dem Bestehen einer 
Zahlungspflicht des ursprünglichen Kostenschuldners ab 
(Mttgel S. 36 Ul. 2).

Mehrere Übernehmende haften nach Maßgabe der 
abgegebenen Erklärung; $ 2 ist bei freiwillig über
nommener Kostenpflicht nicht anwendbar (KB. 2).

Anwendbar auch für den Stempel: § 30.

Zahlungspflicht Dritter.
5. Durch die Bestimmungen der §§. 1 bis 4 

wird eine nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechtes begründete Verpflichtung Dritter' zur 
Zahlung der entstandenen Gebühren und Aus
lagen nicht berührt.

1 Haftung der Mitglieder einer offenen Handels
gesellschaft, Kommanditgesellschaft, Genoffenschaft mit 
unbeschr. Haftpfl.: HGB. 88 128, 171; GenoffenschG. in 
d. Fast. v. 20. Mat 1898 88 122, 141.

Haftung des Ehemanns und des nutzungsberechtigten 
Elternteils: BGB. 88 1387, 1654 und dazu RGer 
Jur. Wochenschr. 1900 S. 837, 850, 868 (näheres bei 
Gaupp - Stein CPL. II S. 29). Abweichend vom bis
herigen Recht besteht diese Haftung auch gegenüber der 
Staatskaffe als Gläubigerin der Kostenforderung. Denn 
nach BGB. § 1388 haftet der Mann, soweit er der Frau 
gegenüber deren Verbindlichkeiten zu tragen hat, neben 
der Frau den Gläubigern als Gesamtschuldner. Das 
Gleiche gilt nach BGB. 8 1654 Satz 2, 3, § 1586 für 
den Vater und die Mutter als Inhaber der elterlichen 
Gewalt.

Slmöon, Preuß. GerichtLkostengesetz. 4. Aufl. 3


